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Das hier ist der entsprechende Erlass.
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Ich habe ihn jetzt zweimal gelesen und kann eigentlich nur in Ziffer 1.2 einen halbwegs
plausiblen Grund für die oben genannte Vorgehensweise erkennen. Und auch hier wähne ich
das geltende Recht ziemlich überdehnt.

Was ich mal recherchieren müsste, wäre die rechtliche Bedeutung der Formulierung "die
Ausschreibung richtet sich an Personenkreis XYZ" im Vergleich zu "Bewerber müssen
Voraussetzungen XYZ erfüllen". Letzteres erscheint mit eher als ein "hartes" bzw.
Ausschlusskriterium.
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